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Tag der Arbeitssicherheit 
Schwabenlandhalle Fellbach 
10./11. April 2019   

__________________________________________________________________________ 

Anmeldebedingungen zum Tag der Arbeitssicherheit 2019 

1) Geltungsbereich 
Diese Anmeldebedingungen gelten zwischen dem Teilnehmenden und dem Deutsche 
Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (kurz: die DGUV), Glinkastr. 40, 10117 Berlin für die 
Anmeldung zum Tag der Arbeitssicherheit 2019 (nachfolgend Veranstaltung). Anders 
lautende Bedingungen finden keine Anwendung, auch dann nicht, wenn die DGUV ihnen 
nicht ausdrücklich widersprochen hat. 
 

2) Veranstaltungsort 
Veranstaltungsort ist die Schwabenlandhalle Fellbach, Guntram-Palm-Platz 1 in 70734 
Fellbach. Auf dem Veranstaltungsgelände gilt die Hausordnung der Schwabenlandhalle 
Fellbach Betriebsgesellschaft mbH. Auf diese wird hingewiesen (Anlage). 
 

3) Ticketpreis und Anmeldungsmodalitäten der Online-Anmeldung 
3.1 Eine Anmeldung zur Veranstaltung kann bis zum 3.4.2019 ausschließlich über die 

Veranstaltungswebsite erfolgen. Vom 10. bis 11.4.2019 besteht die Möglichkeit, sich 
vor Ort am Kongressschalter anzumelden. Die nachfolgenden Regelungen gelten 
ausschließlich für die Online-Anmeldung. 

3.2 Der maßgebliche Ticketpreis ist der Veranstaltungswebsite zu entnehmen.  
3.3 Im Anschluss an die Online-Registrierung erhält der Teilnehmende eine Buchungs-

bestätigung sowie die Rechnung an die von ihm angegebene E-Mail-Adresse.  
3.4 Innerhalb eines Werktages nach Zahlungseingang auf dem der Rechnung zu ent-

nehmenden Konto erhält der Teilnehmende an die von ihm angegebene E-Mail-
Adresse sein persönliches print@home-Ticket. Eine Teilnahme an der Veranstaltung 
ist ausschließlich unter Vorlage dieses Tickets in ausgedruckter Form möglich. Das 
Ticket ist nicht übertragbar, es berechtigt ausschließlich die auf dem Ticket nament-
lich ausgewiesene Person zur Teilnahme. 

 
4) Absagen, Nach- und Umbuchungen 

4.1 Bei Absagen bis zum 05.03.2019 werden 70%, bis zum 25.03.2019 werden 30% des 
bezahlten Ticketpreises pro Person erstattet. Bei Nichterscheinen ohne oder verspä-
teter Absage (d.h. nach Ablauf des 25.03.2019) sind Erstattungen ausgeschlossen.  

4.2 Nach- und Umbuchungen sowie Absagen sind mindestens in Textform an den Unter-
nehmensservice Müller-Dietrich (z.B. per E-Mail an asifellbach@um-d.de) einzu-
reichen. Eine Bearbeitungsgebühr wird hierfür nicht erhoben. 
 

5) Durchführung der Veranstaltung 
5.1 Die DGUV behält sich das Recht vor, notwendige Änderungen des Veranstaltungs-

programmes unter Wahrung des Gesamtcharakters der Veranstaltung vorzunehmen. 
Ein Anspruch darauf, dass einzelne Vorträge durch einen bestimmten Referenten 
durchgeführt werden, besteht nicht. Dies gilt selbst dann, wenn die Veranstaltung mit 
dem Namen eines bestimmten Referenten angekündigt wurde. 

5.2 Für die einzelnen Kongressveranstaltungen kann keine Sitzplatzgarantie gegeben 
werden. Es wird um frühzeitiges Erscheinen gebeten. Es wird darauf hingewiesen, 
dass es bei der Anmeldung am Kongress-Counter zu Wartezeiten kommen kann. 
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6) Rücktrittsrecht der DGUV 
Kann die Veranstaltung aufgrund von Fällen höherer Gewalt, Ausfall einzelner oder meh-
rerer Referenten oder Störungen am Veranstaltungsort, ganz oder an einem der Tage 
nicht stattfinden, kann die DGUV vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall muss der 
Teilnehmende nur das anteilige Entgelt für den bereits stattgefundenen Teil der Veran-
staltung bezahlen. Bei Ausfall der gesamten Veranstaltung wird der gesamte bereits ge-
zahlte Ticketpreis dem Teilnehmenden erstattet. 
 

7) Kein Widerrufsrecht 
Ein Widerrufsrecht für Verbraucher besteht nicht bei Verträgen zur Erbringung von 
Dienstleistungen in den Bereichen Beherbergung zu anderen Zwecken als zu Wohnzwe-
cken, Beförderung von Waren, Kraftfahrzeugvermietung, Lieferung von Speisen und Ge-
tränken sowie zur Erbringung weiterer Dienstleistungen im Zusammenhang mit Freizeit-
betätigungen, wenn der Vertrag für die Erbringung einen spezifischen Termin oder Zeit-
raum vorsieht (§ 312g Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 BGB). Das heißt, bei dem Erwerb von Eintritts-
karten für Veranstaltungen, besteht kein Widerrufsrecht. Jede Anmeldung zur Veranstal-
tung ist damit unmittelbar nach Bestätigung gemäß Ziffer 3.3 bindend und verpflichtet zur 
Abnahme und Bezahlung der bestellten Karten. 
 

8) Haftung 
Ansprüche des Teilnehmenden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon aus-
genommen sind Schadenersatzansprüche des Teilnehmenden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten (Kardinalpflichten) sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vor-
sätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung der DGUV, ihrer gesetzlichen Vertre-
ter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Er-
füllung zur Erreichung des Vertragszweckes notwendig ist. 
 

9) Personenbezogene Daten 
Personenbezogene Daten werden unter Beachtung der einschlägigen Datenschutzvor-
schriften zur Betreuung und Information an die DGUV weitergegeben sowie zur Abwick-
lung der angebotenen Dienstleistungen erhoben, gespeichert und verarbeitet. Eine Wei-
tergabe der Daten an Dritte ist ausgeschlossen. 
 

10) Fotoaufnahmen 
Während der Veranstaltung werden Fotoaufnahmen für die interne und externe Öffent-
lichkeitsarbeit der DGUV gemacht. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie Ihr unwiderrufliches 
Einverständnis zur Anfertigung und Nutzung dieser Fotos durch die DGUV, insbesondere 
für gedruckte und elektronische Publikationen sowie im Internet und Intranet im Zusam-
menhang mit dem Tag der Arbeitssicherheit. 
 

11) Schlussbestimmungen 
11.1) Die Rechnungsstellung erfolgt im Namen und im Auftrag der DGUV. 
11.2) Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand für sämtliche Ansprüche aus diesem Ver-

tragsverhältnis ist Berlin. 
11.3) Änderungen und Ergänzungen dieser Bedingungen einschließlich dieser Formab-

rede bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
11.4) Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen un-

wirksam sein, bleiben die Bestimmungen im Übrigen wirksam. 

 


